
BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/1019
19. Wahlperiode 03.09.08

 

Antrag 
der Abgeordneten Dora Heyenn, Christiane Schneider, Norbert Hackbusch,  

Dr. Joachim Bischoff, Elisabeth Baum, Wolfgang Joithe-von Krosigk,  
Kersten Artus, Mehmet Yildiz (Fraktion DIE LINKE)  

zu dem Gesetzentwurf des Senats aus Drs. 19/552 

Betr.: Entkoppelung von Rückmeldung und Studiengebühren 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

a) In § 6b Absatz 1 wird der Satz 2: „Die Studiengebühren sind mit der Immatrikula-
tion oder mit der Rückmeldung fällig, ohne dass es eines Bescheids bedarf.“  
gestrichen 

b) Satz 2 wird durch: „Die Studiengebühren sind im Sommersemester zum 15. Juni 
und im Wintersemester zum 15. Dezember fällig.“ ersetzt. 

Begründung: 

Die Trennung der Fälligkeit des Semesterbeitrags und der Fälligkeit der Studienge-
bühren mildert die soziale Härte der Studiengebühren und entlastet die Verwaltungen. 


